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Die wörtliche Wiedergabe der Aussagerr des~ 8eschuldigten~~im 
Vernehmungsprotokoll ist in der Untersuchungssrbeit des MfS 
vor allem zur Darstellung folgender Aussagen und Vorbringen 
Beschuldigter bedeutsam:

Geständnisse und andere Aussagen, die Täterwissen um
fassen, das für die Beweisführuno entscheidende Bedeutung 
besitzt;

Informationen, die Schwerpunkte der subjektiven Seite 
bearbeiteter Tatbestände bilden, insbesondere auch 
die Motivation und Zielstellung der Straftat;

wesentliche tatbestandsbegründende Inf ottmationen , von 
denen dis Einschätzung der Rechtslage ?b!jänaig ist;

Verteidigungsvorbringen, Widerru1^/%id andere wesentliche
Aussageveränderungen. f

Ausführungen in Wahrnehnyung der strafprozessualen Rechte/
Beschuldigter, ins bes. ordere Dewsisanträge und Beschwerden 
gegen das Vorgehen^ti‘̂ If Beschuldigtenvernehmung;

Begründu ngen ..Beschuldigter zur Aussagetätigkeit in der 
Beschuld igtenvarnehmu ng;

Darstellung spezifischer vom UntersuchungsfDhrer zu
nächst nicht einzuschctzender Fachprobleme aus der be
ruflichen Tätigkeit des Beschuldigten.

Besondere Bedeutung kann die wörtliche Wiedergabe der Aussagen 
auch bei Ausländern besitzen, die deutsch nicht als Muttersprach 
sprechen.
Bei Beschuldigten mit geringem Intelligenzgrad ist die Anwen
dung der wörtlichen Protokollierung nur im beschränkten Umfang 
möglich.

Bei der Dokumentierung der Beschuldigtenaussage muß sowohl bei 
der sinngemäßen Protokollierung als such bei der wörtlichen 
Wiedergabe der Aussagen des Beschuldigten - hier durch ent
sprechende Nachfragen des Untersuchungsführers - darauf ge-


